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u~ ;jJ der Beilagen zu dQn !>tenographischen ProtQkou.. des Nationalrates 

XI. (jeset.zgebanaspmode 

Präs. : __ 8_, J_L_' I_i 1_959 

ANTRAG 

der Abgeordneten Dipl.-Ing. Fink, Pansi, Meissl, Griessner, 
Spielbüchler und Dr. Halder 
betreffend ein Bundesgesetz für die Förderung der kleinen Find­

vien- und PferdeversicherUngsvereine auf Gegenseitigkeit (Tier­
versicherungsförderungsgesetz). 

Die ~terzeichneten Abgeordneten stellen den 

Antrag 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Bundesgesetz betreffend die Förderung der kleinen Rindvieh­
und Pferdeversicherungsvereine auf Gegenseitigkeit (Tierver­
sicherungsförderungsgesetz). 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Bundesgesetz betreffend die Förderung der kleinvn Rindvieh­
und Pferdeversicherungsvereine auf Gegenseitigkeit (Tierver­
sicherungsförderungsgesetz). 

§ 1. Zwecks Verbilli~ung der Tierversicherungwird den kleinen 
; . 

Rindvieh- und Pferde~ersicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit 
eine Beihilfe zu der von ihnen zu leistende'n Rückversicherungs­
prämie gewährt. Diese beträgt maximal 25 % des jährlichen Ver­
sicherungsentgeltes der einzelnen Versicherungsvereine und wird 
zu gleichen Teilen v~m Bund und dem für den betreffenden Ver­
sicherungsverein zuständigen Bundesland aufgebracht. Sie darf 
nur gewährt werden, wenn aus Landesmitteln hiefür ein 'gleich­
hoher Betrag gewährt wird. Die Beihilfe dient zur Verbilligung 

der Prämie für die Tier~ersicherung. 
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§ 2 Es steht den kleinen Rindvieh- und Pferdeversicherungsve~einen 
auf Gegenseitigkeit frei diese Beihilfe durch Beitritt zum 

Rückversicherungsverein der lüeinen Versicherungsvereine 

auf Gegenseitigkeit in Anspruch zu nehmen. In diesem Fall 
übernimmt der Rückversicherungsverein von jedem rückver­
sicherten Verein ein~ Rückversicherungsquote von 45 %. 
Dabei müssen für alle Rindvieh- und Pferdeversicherungs­

vereine gleichartige Normen bei der Durchführung der 
Ve~sicherungbesteheh. 

§ 3 Der vom Bund zu leistende Gesamtbetrag darf S 250.000.­

jährli?h nicht übersteigen. Die Beihilfe steht nur jenen 
~leinen Rindvieh- und Pferdeversicherungsvereinen zu, die 

am 1.1.1969 bestanden haben. 

§ 4 Zwecks Vereinfachung der Ab't'licklung wird die Beihilfe nach 
§l nicht mit den betreffenden Rindvieh- und Pferdever­

sicherungsvereinen ~uf Gegenseitigkeit sondern mit dem 

Rückversicherungsverein abgerechnet • 

§ 5 Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes treten mit 1.1.1970 
in Kraft 

§ 6 IvIit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der Bundes-' 
minister_' für Finanzen betraut. 

Informeller Hinsicht wolle dieser Antrag dem Finans- und 
Budgetausschuß zugewiesen werden. 
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Beg r ü n dun g: 

Der vorliegende Gesetzentwurf hat zum Ziele~ jenen Tier­

haltern den Abschluß einer Tierversicherung zu erleichtern, 

für die der Verlust von Tieren oftmals existenzgefährdend 

ist. DErch die verhältnismäßig hohen Schäden in der Tierver­

sicherung sind auch die Prämien verhäl~tnismäßig hoch und es 

ist daher von besonderer Bedeutung, den Tierbesitzern den 

Abschluß einer billigeren Versicherung zu ermöglichen. Durch 

die ehrenamtliche Führung und Selbstverwaltung sowie durch die 

gute Uberschaubarkeit des Versicherungsbestandes ist eine 

Versicherung bei einem kleinen Versicherungsverein besonders 

rationell und gUnstig. Kleine Viehversicherungsvereine bestehen 

vornehmlich in den gebirgigen Gebieten österreichs. Derzeit 

sind es rund.' 70 Rindvieh- und Pferdeversicherungsvereine . ' 

Um diesen besonders gefährdeten Ti~rtresitzern eine Hilfe analog 

der Hagelversicherung zu gewähren, sieht der Gesetzentwurf vor, 

daß der Bund und das betreffende fUr den Versicherungsverein 

zuständige Bundesland gemeinsam eine Beihilfe für die Rückver­

sicherungsprämie aufbringen, die insgesamt maximal 25 % des 

jährlichen Versicherungsentgeltes der rückversicherten Ver­

sicherungsvereine beträgt. Die Beihilfe wird zu gleichen Teilen 

vom Bund und dem betreffenden Bundesland aufgebracht. Dadurch 

wird eine Verbilligung der Prämie um maximal 25 % für den Tier­

besitzer erreicht. 

Um die Abwicklung wesentlich zu vereinfachen, vlird die Beihilfe 

nicht mit den einzelnen rückversicherten Tierversicherungsvereinen 

abgerechnet, sondern mit dem RUckversicherungsverein. 

Zur Abgrenzung. der vom Bund zu leistenden Beihilfe darf diese 

S 250.000.- jährlich nicht Ubersteigen. Die Beihilfe steht nur 

jenen kleinen Versicherungsvereinen zu, die am 1.1.1969 bestan­

den haben. 
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